
Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 

Bäume und Sträucher, die auf Trottoirs und Strassen hinausragen, behindern die 
Fussgänger und gefährden den Strassenverkehr. Besonders gefährlich sind Behin-
derungen bei Strasseneinmündungen. 

Die Eigentümer, Mieter oder Hauswarte von Grundstücken an öffentlichen Strassen wer-
den deshalb gebeten, gemäss Strassenreglement § 42, ihre Grünanlagen zu kontrollie-
ren. Bei einem Strassenanstoss sind die Bäume und Sträucher auf eine Höhe von 4.50 
Meter und bei Trottoirs und Gehwegen auf eine Höhe von 2.50 Meter zurückzuschneiden. 
Beleuchtungsanlagen, Verkehrs- und Lichtsignale sowie Hausnummern dürfen nicht ver-
deckt werden.  

Die Arbeiten müssen bis jeweils bis Ende Juni abgeschlossen sein. 

Nach Ablauf dieser Frist werden Rückschnittarbeiten durch den Gemeindewegmacher auf 
Kosten des Grundeigentümers oder Pächters ausgeführt. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


